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Zweites Kapitel .

Rechte der deutſchen Reichsſtaͤnde . Verwan⸗

delung des Reichstages in einen beſtaͤn⸗

digen . Auſſerordentliche Reichsdeputa⸗
tion . Reſervatrechte des Kaiſers . Be⸗

ſtaͤndige Wahlcapitulation .

J u der Hauptſache waren es zwei wichtige Rechte

welche die deutſchen Reichsſtaͤnde durch den weſtphaͤ⸗
liſchen Frieden zwar nicht erſt erhielten , deren recht⸗

maͤßigen Beſiz ihnen aber derſelbe fuͤr alle Zukunft
fbörmlich zuſicherte , und außer allen Widetſpruch

ſezte : das freie Stimmrecht in allen wichtigen An⸗

gelegenheiten des Reichs , und die vollkommene

Territorialhoheit in ihren Laͤndern .

Wenn den Staͤnden das freie Stimmrecht zuer⸗
kannt wurde , ſo verſtand ſich darunter nicht etwa

nur das Recht , berathſchlagende Stimmen zu geben .
Es mußte von dem Kaiſer zugeſtanden werden , daß
ihnen ein entſcheidendes Stimmrecht zukomme , und

wurde dieſes , wie geſagt , auch auf die Reichsſtaͤdte

ausgedehnt . Es wurde daher von dieſer Zit an die

Regel befeſtiget , daß , wenn gleich ein durch die

Mehrheit der reichsſtaͤndiſchen S ümmen ausgefalle⸗
nes Reichsgutachten ohne hinzugekommene kaiſetliche

Ras



Verwandl . des Reichslags in einen beſtaͤndigen. 95

Ratification keine verbindliche Kraft hat , doch auch
der Kaiſer keinen wichtigen Schritt in Reichsſachen
thun , oder in irgend einer Angelegenheit von Bedeu⸗

tung eigenmaͤchtig zufahren kann , wenn nicht die

Reichsverſammlung zuvor ausdruͤklich eingewilliget
hat . Namentlich wurde die Nothwendigkeit ihrer

Einwilligung anerkannt , wenn es darauf ankömmt ,

neue , im Reiche verbindliche , Geſeze zu machen ,
.

oder alte Geſeze zu erklaͤren, Steuern aufzulegen ,
Krieg anzukuͤndigen , Buͤndniſſe einzug⸗hen , Frie⸗
den zu ſchlieſſen , und dergleichen mehr v) .

ab
Daß eben dadurch die Nothwendigkeit der allge⸗

meinen Reichsverſammlungen vorausgeſezt wurde ,
uu ſieht jedermann leicht von ſelbſt ein . Der weſtphäͤ⸗
ut liſche Friede ſelbſt hatte verſchiedene wichtige Gegen⸗

0 ſtaͤnde unerortert gelaſſen , und auf den naͤchſten
An. Reichstag verwieſen . So wenig Luſt auch der kai⸗

enk ſerliche Hof hatte , alles , was von großer Bedeu⸗

tung war , und darunter manches , was er gern ſei⸗
ful nen Abſichten gemaͤß nach ſeinem eigenen Sinne an⸗

5 geordnet haͤtte , der Entſcheidung des Reichstages zu

ket uͤberlaſſen , und ſo ſehr er anfaͤnglich mit der Aus⸗

d5 ſchreibung derſelben zauderte , ſo konnte er ſich deſ⸗
0 ſen , was nun einmal als nothwendig feſtgeſezt war ,

ſibke doch nicht mehr entledigen . Da in der Folge die

1 Reichsgeſchaͤfte ſolcher Art , die eine allgemeine Be⸗

rathſchlagung und Entſcheidung forderten , ſich immer
110 mehr
. v) Instrum . P. O. Art . VIII . b. 2.
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mehr haͤuften, mußte er ſogar geſchehen laſſen , daß

der für das Jahr 1663 nach Regensburg ausgeſchrie⸗

bene Reichstag gar nicht wieder aufhörte . Dadurch

bekam die Reichsverſammlung in mancher Betrach⸗

tung eine andere Geſtalt , als ſie zuvor gehabt hatte .

Die Relchsabſchiede , welche bisher am Ende eines

jeden Reichstages bekannt gemacht wurden , hoͤrten
eben darum auf , weil der Reichstag ſich in einen

immerwaͤhrenden verwandelt hatte ; der lezte Reichs⸗

abſchied war der vom Jahre 1654 . Eine andere ,

noch weit wichtigere Aenderung zeigte ſich aber da⸗

rin , daß nun dtr Kaiſer und die Fuͤrſten dem Reichs⸗

tag eben darum , weil er eine beſtaͤndige Dauer er⸗

hielt , nicht mehr perſoͤnlich , wie es bisher Sitte ge⸗

weſen war , beiwohnen konnten . Hatte man es zu⸗

vor billig nur als einen außerordentlichen Fall be⸗

trachten koͤnnen , wenn irgend ein Reichsſtand bei

ver allgemeinen Reichsverſammlung nicht in Perſon ,

ſondern durch einen Bevollmaͤchtigten erſchienen war ,

ſo wurde es ſeit dieſer Zeit zur Regel , daß die Kur⸗

fürſten , Fuͤiſten und Reichsſtäͤdte fuͤr beſtaͤndig nur

ihre Geſandten auf dem Reichstage hatten , welche

da ihre Stelle vertretten mußten . Der Kaiſer ſtellte

zu dieſem Ende einen Prinzipalcommiſſaͤr auf , wel⸗

cher in ſeinem Namen die Vortraͤge zu thun , oder

die ſo genannten kaiſerlichen Commiſſionsdecrete , und

die Ratificationen oder die Mißbilligung der Reichs⸗

gutachten bekannt zu machen hatte . Der Erzbiſchof
zu
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Verwandl. des Reichstags in einen beſtaͤndigen. 97

zu Salzburg aͤußerte ſich ſchon auf dem Reichslage
vom Jahre 1663 , auf welchem er die gedachten Ge⸗

ſchaͤfte fuͤr den Kaiſer beſorgte , daß er „ die kaiſerliche
Prinzipalcommiſſion auf ſich habe . Dem Prin⸗

zipalcommiſſaͤt wurde noch ein Geſchaͤftsmann zu

ſeinem Beiſtande zugeſellet , der anfaͤnglich als Mit⸗

bevollmaͤchtigter , im Jahre 1688 aber zum erſten⸗

male unter dem Namen eines kaiſerlichen Concom⸗

miſſatius auftrat . Nothwendig hatte dieſe neue

Einrichtung einen ſtarken Einfluß in den Gang der

Geſchaͤfte, indem nicht jeder Reichsſtand ſeinem Ge⸗

ſandten eine ſo unumſchraͤnkte , auf alle moͤgliche,

auch unvorhergeſehene Umſtände ſich ausdehnende

Vollmacht ertheilte , daß derſelbe es haͤtte wagen

konnen , oder wollen , in allen Stüken gleich auf
der Stelle ein entſcheidendes Votum zu geben , Hat⸗
ten die Fuͤrſten zuvor , ſobald irgend ein Gegenſtand

zur Sprache gekommen war , ohne Verzug erkläten

koͤnnen , was ihnen gefiel , oder mißfiel , ſo mußten

jezt die Commitialgeſandten , die uͤber manchen zur

Sprache gekommenen Punkt in Verlegenheit gerle⸗
then , erſt an ihre Hoͤfe berichten , und Verhaltungs⸗

befehle von denſelben erholen , wodurch nothwendig
der Geſchaͤftsgang gehemmet , und vieles in die Laͤn⸗

ge gezogen wurde . Indeſſen uͤberſahen auch in An⸗

ſehung dieſer Sache die meiſten Freunde derſelben die

ſchwache Seite , die ſie hatte, und faßten in der neuen

Einrichtung , wie gewoͤhnlich, nur die Vonheile ,
Schm . N . Geſch , XXIV . B . G oder
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oder dasjenige auf , was mit ihren vorgefaßten Mei⸗

nungen übereinſtimmte , oder ihren Abſichten ſchmei⸗

chelte . Mancher triumphirte ſchon uͤber dieſe neue

Verfaſſung , in der vollen Ueberzeugung , das dadurch

die Freiheit Deutſchlands wieder hergeſtelltt ſey , oder

wenigſt naͤchſtens vollkommen wuͤrde hergeſtellt , und

der Ruheſtand im Reiche befeſtiget werden Y) : ein

Ausbruch von Freude , der freilich um ſo mehr zu

verzeihen iſt , je ſeltener bereits die Reichstage unter

den Kaiſenn Ferdinand II . und Ferdinand III . ge⸗

wolden waren .

Obwohl der Reichstag ſeit dieſer Zeit ſeine be⸗

ſtaͤndige Dauer hatte , ſo fand man doch fuͤr gut ,

Sachen , die keinen Verzug litten , oder von denen

man glaubte , daß ſie durch einen Ausſchuß von

Reichsſtaͤnden leichter , oder beſſer , als von der gan⸗

zen Reichsverſammlung , würden beſorgt werden

können , außerordentlichen Reichsdeputationen zu

uͤbertragen. Eigentlich lag es ſchon in der Natur

mauches Geſchaftes , daß es nur durch eine geringe

Zahl von Reichsſtaͤnden verhandelt werden konnte .

Wenn

Iq) Triumphat jam serio Germaniae libertas , dum
Ssexcennalem sub ejus , ( des Kaiſers Leopold ) .
§ . Imperii ministerio adspicimus diaetam Ra -
tisbonensem , quod nunquam antea contigit ,
multi sibi jam persuasum habent , et quod ul -
timum solatium in politicis turbis , tantum non
desperant , navem Imperii hactenus tempesta -
tibus in alto agitatam in portum nunc deductam
tri . Constantini Germanici ad jus -
ium Sincerum . Epistola politica de

Perigrinationibus Germanorum etc -
In Moſers patriotiſchem Archib B. III . S. 265 .
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Außerordentliche Reichsdtputation ze. 99

Wenn zum Beiſpiele das Reich bei einem Frledens⸗

congreß an den Unterhandlungen , und an dem Schluß

des Friedens Theil nehmen , oder eine Viſitation des

Kammergerichts vornehmen ſollte ; ſo konnte ſich na⸗

tuͤrlich nicht die ganze Reichsveiſammlung an Ort

und Stelle begeben . Es war aber keine Zahl von

Mitgliedern feſigeſezt , aus welchen die außerordent⸗

lichen Reichsdeputationen beſtehen ſollten ; ſondern

man waͤhlte dazu bald mehr , bald weniger Slaͤnde ,

nach Gutbefinden , und nach Beſchaffenheit der Sa⸗

che , die zu verhandeln war . Doch theilten ſich die

Mitglieder nicht , nach dem bei der Reichsverſamm⸗

lung beſtehenden Beiſpiele , in drei Collegien , ſon⸗

dern machten nur ein einziges aus , deſſen Schluͤſſe
aber keine verbindliche Kraft hatten , wenn ſie nicht
in Belſeyn einer kaiſerlichen Commiſſion waren ah⸗

gefaßt worden .

Schon im ſechzehnten Jahrhundert beſtand auch

eine ordentliche Deputation , die ſich von den außer⸗

ordentlichen Deputationen darin unterſchied , daß die

Mitglieder derſelben zwei Collegien , naͤmlich das

kurfuͤtſtliche und das fuͤrſtliche ausmachten , und eint

Res und Corelation unter dieſen beiden vor ſich gieng .
Cin von ihnen abgefaßtes Gutachten erwuchs nur⸗

alsdann zu einem Deputatkonsſchluß , wann die Ge⸗

nehmigung von Seite der kaiſerlichen Commiſſion hin⸗

zukam . Auch der weſtphaͤliſche Friede nahm den Be⸗
ſtand der ordenilichen Deputation als eine verfaſ⸗

G 2 ſungs⸗
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ſungsmäßige Sache . Da man ſich aber inderFol⸗
ge wegen Herſtellung der Religionsgleichbeit unter

den Mitgliedern des kurfüͤrſtlichen Collegiums , die

er ſowohl für dieſes , als fuͤr das fuͤrſtliche verordnet

hatte , nicht vereinigen konnte , ſo gieng die ganze

Deputation darüber ein . Seitdem der Reichstag ei⸗
ne beſtändige Dauer erhalten hatte , war ſie ohne -

hin entbehrlich geworden .
Die ungehinderte Ausübung der Landeshoheit

war das zweite Recht , welches der weſtphäliſche
Friede allen Reichsſtaͤnden ohne Ausnahme beſtaͤtig⸗

te à) . So unangenehm es dem kaiſerlichen Hofe

war , ſo konnte er doch nicht verhindern , daß jener

endlich ſeine lezte Entſcheidung in Betreff dieſes Ge⸗

genſtandes zum Vortheile der Reichsſiaͤnde gab. Mit
der Landeshoheit blieb ihnen alſo fuͤr alle Zukunft

nichtnur der unſtreitige Genuß aller Regalien in ih⸗

ren Ländern , ſondern auch die Freiheit , alles dasje⸗

nige zu thun , und zu verordnen , wozu je die höchſte

Gewalt im Staate berechtiget ſeyn kann . Ausdruͤk⸗

lich wurde ihnen das Recht zuerkannt , Buͤndniſſe

mit Auswaͤrtigen zu ſchließen , wenn ſie nur nicht

gegen den Kaiſer und das Reich gerichtet ſeyn , noch

gegen den Landfrieden und gegen die Pflicht , womit
jeder dem Kaiſer und Reiche zugethan iſt , laufen

wüurden . Natürlich war das Recht , Krleg zu fuͤh⸗

ren , und Frieden zu ſchliußen. darin ſchon begriffen .

3
2 ) Instrum . P. O. Art , VIII . 5 . 1 .

l
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Reſervatrechte des Kaiſers . 10¹

Daß einige deutſche Fuͤrſten dieſes Recht in dem ge⸗

genwaͤrtigen Zeitraume wirklich ausgeuͤbt haben , hat

die Geſchichte des nordiſchen Krieges zur Genuͤge ge⸗

zeigt . Das Recht , Geſandte an andere Hdfe zu

ſchiken , ward ihnen gleichfals als ein der Landesho⸗

heit nothwendig anklebendes Recht zuerkannt .

Da es den Reichsſtaͤnden hierdurch unbenommen

blieb , in ihren Ländern nach ihrem Gutbefinden aus

landesherrlicher Macht Verordnungen ergehen zu laſ⸗

ſen , und innere Einrichtungen zu treffen , ſo folgt

hieraus nothwendig , daß alle kaiſerliche Concurrenz

in dieſem Punkt aufgehoben wurde . Hieraus ergiebt
ſich auch deutlich genug , daß Deutſchland aus eben

ſo vielen , von einander abgeſonderten Staaten be⸗

ſtand , als es daſelbſt Kurfurſten , Fuͤrſten , unmit⸗

zulutft telbare Grafen , Biſchdfe , reichsſtaͤndiſche Praͤlaten ,

. und Reichsſtaͤdte gab , und daß in eben dieſen ver⸗

da ſchiedenen Staaten ſehr verſchiedene Regierungsfor⸗

Ul men herköͤmmlich waren . Beinahe in jedem dieſer

b Staaten herrſchten andere Regzierungsgrundſaͤze ; bel⸗
diſt nahe jeder hatte ſeine eigenen Geſeze ſeine eigene Ju⸗

m ſtiz Polizel⸗Kriegsͥ⸗und Steuerberfaſſung wie auch

1,10 ſeine beſondern Muͤnzen.

veil Deſſen ungeachtet blieb das deutſche Reich im⸗

mtr ein einziges Ganzet , indem darin beſtaͤndig eine

1
10 allgemeine Verbindung aller einzelnen Theile oder

l , Staaten , als eben ſo vieler Glieder des ganzen Koͤr⸗

, pvers , unter einem gemejnſchaftlſchen Oberhaupi ſtatt

fanb ;

f0
u
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fand . Dieſer allgemeine Reichsverband , und die

Wirkſamkeit eines Oberhauptes zeigte ſich ununter⸗

brochen dadurch , daß der Kaiſer die Oberlehnsherrs

lichkeit , und die oberſtrichterliche Gewalt im Reiche

behlelt . Wenn auch die Reichsſtaͤnde geſezmaͤßlig die

Regalien in ihren Laͤndern genoſſen , und unbeſtrit⸗

ten alle Teritorialgerechtſamen ausübten , ſo blieben

ihre Haupilande darum doch ordentliche Reichslehen ,
womit ſich die Beſizer derſelben von dem Kaiſer muß⸗
ten belehnen laſſen , und die er im Falle der gaͤnzli⸗
chen Erledigung , wenn gar keine Nachkoͤmmlinge
und Seitenverwandten weiter uͤbrig waren , als ihm ,

und dem Reiche heimgefallen , vergab . Eben darum

behielt er die Macht , in allen Streitigkeiten , die

ſich uͤber Lehnſachen erhoben , als oberſter Lehens⸗

herr zu eniſcheiden . Den allgemeinen Rtichsgeſezen ,
und der oberſtrichterlichen Gewalt , welcher die Hand⸗

habung derſelben obliegt , blieb jeder Stand des Reſ⸗

ches , ungeachtet ſeiner Macht , Verordnungen in ſei⸗
nem Lande nach ſeinem Grundbefinden zu machen ,

ſo unterworfen , daß wenn er ſeine Gewalt miß⸗

brauchen wollte , das oberſte Richteramt ihm hierin

Einhalt that . Auch wurde die oberſtrichterliche Ge⸗

walt des Kaiſers durch die Einfuͤhrung des Kammer⸗

gerichts um ſo weniger vermindert , oder geſchwaͤcht,
da dieſes hoͤchſte Tribunal ſeine Gerichtsbankeit nicht
blos fuͤr ſich , oder nur im Namen des Reichts al⸗

lein , ſondern im Namen des Kaiſers und Reiches

zu⸗
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Reſerbatrechte des Kalſers . 103

zugleich ſeitdem ausuͤbte , von denen es auch ſeine

ganze Gewalt erhielt .

Außer dieſen zwei wichtigen Reſervatrechten
blieben dem Kaiſer noch einige andere vorbehalten ,

als das Recht , verſchiedene Privilegien zu ertheilen ,

nbſftt, und Standeserhoͤhung⸗n vorzunehmen . Doch ſchraͤnk⸗
lichen te auch hierin der weſtphaͤliſche Friede den Kaiſer in

Alche, ſo weit ein , daß wenigſtens die Privilegien von groͤße⸗

nuß⸗ rer Bedeutung ſeitdem nicht mehr fuͤr gülüg erkannt

fr wurden , wenn nicht auch die Einwilligung der Kur⸗

umluſ⸗ furſten hinzukam . So war das Privilegium , Zolle

l6 lün, im Reich anzulegen , oder Muͤnzſtaͤtten zu errichten ,

(dem,. von jeher aus einem kaiſerlichen Reſetvatrecht gefloſ⸗

m, M ſer ; und noch heut zu Tage liegt die Befugniß , die⸗
,

fl , ſes zu thun , nicht in der Landeshoheit . Dennoch

wurde ſchon vor dem Schluſſe des weſtphaͤliſchen Frle⸗eſtzen,

0 dens zum rechtlichen Beſtande ſolcher Privilegien die

Einwilligung der geſammten Kurfürſten eifordett y) ⸗

11f In Betteff der Muͤnzfrelheiten mußte ſich ſogar der

0 Kai er Mathias verpflichten , „denjenigen Stand ,

f6 der die Muͤnzfreiheit erhalten , aber ſie dem Muͤnz⸗

ſint edict entgegen mißbrauche , nicht nur zu ſuspendiren ,

060% ſondern auch diejenigen , die dieſes Regal nicht mit

aunt Einwilligung der Kurfuͤrſten erhalten haben, deſſel⸗

10
ben ganz zu entſezen , beſonders aber bei den mittel⸗

5

600 „) In Betreff der Münzprivilegien : S . Wahlea⸗
vitulation des K. Rudolpb II . Art . 29⸗

060 In Betreff der Zollprivilegien : Wahlcapitul⸗

10
des K. Mathias Art . 25.
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baren Staͤdten zu widerrufen , zu caſſiren , und künf⸗
tig nicht wieder zu ertheilen , auch ſonſt den gerin⸗
gern Standen mit dergleichen , oder andern hohen

Privilegien ohne Miteinwilligung der Kurfuͤrſten nicht

zu willfahren 2 ) . “ Dieſe Verordnung wurde hier⸗

auf auch in den folgenden Wahlcapitulationen wie⸗

derholen . 5

Eine ganz andere Beſchaffenheit hatte es mit

dem kaiſerlichen Reſervatrecht , Privilegien zur Er⸗

richtung hoher Schulen zu ertheilen . Solche Pri⸗

vilegien , wodurch die Univerſitaͤten zugleich die Be⸗

fugniß erhielten , hoͤhere akademiſche Wuͤrden zu ver⸗

leihen , und die Juriſtenfacultäten ins beſondere , bei

Actenverſendungen als Spruchcollegien in Prozeßſa⸗

chen zu entſcheiden , hatten ſeit der Entſtehung der

deutſchen Univerſitaͤten immer nur die Kaiſer erthei⸗

let , und niemand machte ihnen bisher dieſes Recht

der ausſchließlichen Eitheilung ſtreitig . So erhielt

noch gegen das Ende dieſes Zeitraumes die Univerſi⸗

taͤt zu Gottingen durch ein kaiſerliches Privilegfum
ihr rechtmaͤßiges Daſeyn nebſt allen einer hohen

Schule anklebenden Rechten und Vorzuͤgen.
Die Ertheilung der Buͤcherprivilegien kounnte

3 man von jeher nur in ſofern zu den ausſchließlichen
Rechten des Kaiſers zaͤhlen , als durch dieſelben die

Einfuͤhrung der Nachdruͤke auf die Meſſe zu Frank⸗

furt

2) Wahltapitulat . des Kaiſer Mathias⸗
Ar' s . 54.
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Reſervatrechte des Kaiſers . 105

furt verboten , und auf die Beſtrafung des Nachdru⸗

kers angetragen wurde . Sobald aber der deutſche

Buchhandel ſich vornehmlich nach Leipzig zog , ſchle⸗
nen die kaiſerlichen Dtukprivilegien ihren Zwek nicht

mehr vollkommen zu erreichen . Man ſuchte zwar

ſeit dieſer Zeit noch zuweilen kaiſerliche Privilegien

nach ; aber weit oͤfter und lieber ſuchten die Verleger

ſich ihr Eigenthum durch kurſaͤchſiſche Drukprivile⸗

gien zu ſichern .

Wenn man auf die Urkunden dieſes Zeitalters

ſieht , ſo ſollie man glauben , daß auch keine neue

Stadt ohne kaiſerliches Privilegium angelegt , und

mit den gewoͤhnlichen Freiheiten und Vorzuͤgen ver⸗

ſchen werden konnte . Als der Koͤnig Ftiederich III .

von Daͤnemark , als Herzog von Holſtein , den in der

Naͤhe von Hamburg gelegenen Ort Altona zu einer

Stadt erhob , und die Hamburger deswegen bei dem

Kaiſer Leopold klagten , ſchrieb dieſer unterm 1aten

November 1664 an den Koͤnig: „ Bei ihm haͤtten

Abgeordnete der Stadt in Unterthaͤnigkeit klagend

vorund angebracht , daß derſelbe aus einem ihm zu⸗

ſtaͤndigen , und nahe vor einem Thore genannter

Stadt gelegenen Orte , an welchem vor einigen Jah⸗

ren einige wenige Haͤuſer geſtanden , der aber mit

folgenden Jahren größer geworden , und dergeſtalten

zugenommen habe , daß er ein Fleken genannt wor⸗

den ſey , eine Stadt gemacht ; daſelbſt ein formirtes

Stadtweſen beſteut , auch dieſelbe mit Privilegien ,
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Freiheiten , und einem Praͤſidenten , nebſt zweien

Buͤrgermeiſtern verſehen habe . . . . . Wenn nun ſel⸗

ne kaiſerliche Hoheit und Reſervat auch in dem be⸗

ſtehe , daß ohne ſeine Verwilligung kein Stand einen

Ort zur Stadt machen , und derſelben das Siadt⸗

recht geben koͤnne, ſo habe er um ſo viel weniger der

Supplicanten Klagen von ſich weiſen wollen , ſon⸗

dern verſehe ſich zu dem Koͤnig ( als Herzog ) , daß

derſelbe auf dem , was gedachtem kaiſerlichen Reſer⸗
vat zuwider vorgenommen worden ſeyn moͤchte , zu

beharren nicht gemeint ſeyn , ſondern vielmehr ſolches

alles abſtellen , und zu keiner weltern Klage Urſache

geben werde aa ) . ““ Wenn aber je ein Beiſpiel be⸗

wies , wie wenig man zuweilen von den Aeußerun⸗

gen , die in oͤffentlichen Urkunden vorkommen , einen

tichtigen Schluß auf das machen koͤnne, was zu der⸗

ſelben Zeit wiklich Rechtens , oder Herkommens war ,

ſo iſt es das eben angefuͤhrte. Altona wurde eine

Stadt , und blieb eine ſolche , ungeachtet aller Ein⸗

wendung des Kaiſers . Man war ſchon zu dieſer

Zeit ſo feſtuͤberzeugt , daß die Aulegung neuer Staͤd⸗

te auf eigenem Gebiete , und die Beguͤnſtigung der⸗

ſelben durch anſehnliche Gerechtſamen und Freiheiten

zu denjenigen Rechten gehoͤre , die in der Landesho⸗

heit begriffen ſind , daß es wohl keinem Reichsſtand

einfiel , ſich deswegen an den Kaiſer um ein Privile⸗

gium

aa). Ap. Pfeffinger in Vitriar , illastrato , T.
111. Pp. 563 .
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gium zu wenden , oder ſich von ſeinem Vorhaben

durch irgend einen kaiſerlichen Machtſpruch abwen⸗

dig machen zu laſſen .

Zu den unbezweifelten Rechten , welche die Kal⸗

ſer in dieſem Zeitraum ausübten , gehbite unſtreitig
auch das Recht , Standeserhoͤhungen vorzunehmen .

Beſonders haͤufig haben ſich die Kaiſer dieſes Rechts

in dieſem Zeitraume bedient , indem ſie nicht nur

Perſonen aus dem buͤrgerlichen Stande in die Zahl
der Edelleute verſezten , oder Edelleute in Freiherrn ,
oder Grafen verwandelten , ſondern auch mehrere

Grafen in den Fürſtenſtand erhoben . Schon im Jah⸗

re 1650 machte der Kaiſer Ferdinand III den Gra⸗

fen Jobzann Ludwig von Naſſau⸗Hadamar , und im

Jahre 1653 den Grafen Johann Wiekard von Auer⸗

ſperg zu Fuͤrſten. Auch wurden in eben dieſem Jah⸗

re die von ihm ſchon zuvor erhobenen Fuͤrſten von

Hohenzollern , Eggenberg und Lobkowiz in den Fuͤr⸗

ſtenrarh eingefuͤhrt ; und im folgenden Jahre wurde

dieſer Vorzug den neuen Fürſten Salm , Dierichſtein ,

und mehr andern zu Theil . Unter dem Kaiſer Leo⸗

pold ſchwangen ſich in kurzer Zeit nacheinander die

Grafen von Portia , von Oſtfriesland , Fuͤrſtenberg ,

Schwarzenberg , Waldek , Oeitingen , Thurn und

Taris , Naſſau⸗Saarbrüken , Uſingen , Idſtein und

Weilburg , wie auch Schwarburg⸗Sondershauſen
und mehr andere zum fuͤrſilichen Rang empor . Daß

dem engliſchen Feldherrn von Marlborough zur Be⸗

loh⸗
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lohnung ſeiner Verdienſte um das Haus Oeſtreich im

Jahre 1704 von dem Kaiſer Joſeph I . die reichsfuͤſt⸗

liche Wuͤrde nebſt der baieriſchen Hertſchaft Mindel⸗

heim in der Eigenſchaft eines Reichs fuͤrſtenthums ver⸗

liehen worden , haben wir berelts gehoͤrt. Der Graf

Leopold Mathias von Lamberg , und der Graf von

Schwarzburg⸗Rudolſtadt tuͤkten gleichfalls unter

dieſem Kaiſer in den Fuͤtſtenſtand empor . Der Kai⸗

ſer Karl VI . ernannte den Graſen Friedrich Anton Ul⸗

rich von Waldek , und den Grafen von Loͤwenſtein⸗
Wertheim zu Fuͤrſten.

So lange es auf nichts andets ankam , als auf
Titel und Rang , konnten die uͤbrigen Fuͤiſten zu die⸗

ſen Verfuͤgungen des Kaiſers immer gleichguͤltig zu⸗

ſehen . So bald es aber darum zu thun war , daß

dieſe leztern auch Siz und Stimme in dem fuͤrſtli⸗
chen Collegium auf dem Reichstag erhalten ſollten ,

gewann die Sache ein ganz anders Anſehen . Den

alten Fürſten gieng es in dieſem Falle , wie einem

Reiſenden auf der See , der , nachdem ihn einmal

ein Sturm der Gefahr des Todes nahe gebracht hat⸗

te , nun bei jedem Luͤftchen , das ſich erhebt , zittert ,
und eine aͤhnliche Gefahr befuͤrchtet. Daß ihnen der

kaiſerliche Hof das freie Stimmrecht auf den Reichs⸗

tagen noch kurz vor dem weſtphaͤliſchen Frieden ſtrei⸗

tig gemacht , oder es wenigſt nicht hatte anerkennen

wollen , war noch in friſchem Andenken . Und in der

That wuͤrde ihnen auch jezt daſſelbe , ſo feierlich es

ih⸗
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ihnen derſelbe Friede zugeſichert hatte , wenig genuͤzt

haben , wenn es dem Kaiſer frei geſtanden haͤtte, die

Zahl der neuen Fuͤrſten gleichſam ins Unendliche zu

vermehren . Dadurch wuͤrde es ihm leicht geworden

ſeyn , ſich der Mehtheit der Stimmen zu verſichern ,

und alles auf dem Reichstag nach ſeinen Abſichten

zu lenken ; denn von dem gioͤßten Theile neuer Fuͤt⸗

ſten konnte er mit Recht erwarten , daß ſie ſeine Ab⸗

Nindta

1 ben
A

0 Gh

Inlt

4⸗
ſichten wenigſt aus Erkenntlichkeit wegen ihter Erhe⸗

in
bung aus allen Kraͤften befoͤrdern wuͤrden . Wenn

die alten Fuͤrſten ihr freies Stimmrecht beinahe durch

Gaf
den Ruin ihrer Laͤnder , den der dreißigjaͤhrige Krieg

1b0 nach ſich zog , folglich theuer genug erkauft hatten ,

1
ſo kann man ſie wohl nicht verdenken , daß ſie beſon⸗

10
6 ders eiferſüchtig auf die Ethaltung deſſelden waren ,

4 und alles zu entfernen ſuchten , was ihnen hierin ei⸗

8
nen Einttag haͤtte ihun köͤnuen. Ein anderer bedenk⸗

0 licher Umſtand war , daß viele dieſer Herrn , welche

erſt ſeit kurzer Zeit durch die Gnade der Kaiſer zur

455 fuͤrſtlichen Würde gelangt waren , nicht im Reiche
ii

beguͤtert, ſondern nur vom landſaͤßigen Adel in Oeſt⸗

6
f reich waren ; wodurch die Beſorgniß noch mehr ver⸗

fanl, gröͤßert wurde , daß ſie vielleicht bei den Abſtimmun⸗

al gen in dem Fuͤrſtenrath mehr auf die Convenienz ih⸗

t res natürlichen Heten , als auf des Reiches Vortheil

1 und Gerechtſamen ſehen wuͤrden; denn aus ganz na⸗

iun türlichen Gründen iſt man gemeiniglich demjenigen
11 eifeiger zugelhan , von dem man gewiſſermaaßen das

100 Blod
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Brod ißt , als einem Fremden . Dieſe Betrachtung

bewog die Kurfürſten , und Fuͤrſten ſchon vor dem

weſtphaͤliſchen Frieden , der Einfuhrung der beiden

neuen Fuͤrſten von Eggenberg , und von Lobkowiz in

das fluſtliche Colleginm , welche der Kaiſer Ferdi⸗
nand III im Jahre 1641 zu bewirken ſuchte , aus

dem Grunde zu widerſp echen , weil ſie blos dͤſtrei⸗

chiſche Landſaßen waͤren, und keine unmittelbare Güs⸗

ter im Reiche beſaͤßen , auch weder dem Reiche , noch

legend einem Kreiſe , als Mitglieder deſſelben , Bei⸗

traͤge entrichteten bb ) .

Eben dieſe Geſinnungen aͤußerte das Reich im

Jahre 1654 , als wieder neue Stimmen eingefuͤhrt
wurden ; „ daß nämlich diejenigen , welche ohne vor⸗

hergegangene Vollziehung der ſchuldigen Praͤſtatio⸗

nen , beſonders der unmittelbaren Beguͤterung im

Reiche , dießmal nur wegen ihrer perſoͤnlichen Ver⸗

dienſte im fürſtlichen Collegium eingefüyrt worden ,

von niemand uͤber kurz oder lang zum Praͤjudiz an⸗

gefuͤhrt, oder zur Conſequenz gezogen , auch Siz
und Stimme auf ihre Erben und Nachfolger nicht

extendirt werden ſollte , ſie haben ſich dann mit un⸗

mittelbaren , fuͤrſtenmaͤßigen Reichsguͤtern verſehen . “

Fuͤr' s Kuͤnftige aber wurde verordnet , „ daß ohne

vorhergehende wirkliche Erfullung aller nothwendigen ,
und biſtimmten Requiſiten , beſonders erſtgemelde⸗
ter Beguͤterung , und ohne der Kurfuͤtſten und Staͤn⸗

de

bb ) Reichsabſchied von 164u . §. 97 und 96.
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de Vorwiſſen und Conſens keiner zu Seſſion und Stim⸗

me im Fütſtenrath zugelaſſen werden ſollte ce ) . “
Ucber dieſer Verordnung hielten ſeitdem die Kurfür⸗

ſten und Fuͤlſten ſo ſtandhaft , daß in der Foige der

Kaiſer Leopold ſich ſogar gendihiget ſah , die der iy⸗

roliſchen Landes hoheit unterworfene Dietrichſteiniſche
Herrſchaft Trasp fur reichsunminelbar zu erklaͤren ,
um dem Föͤiſten von Dietrichſtein Siz und Stimme

auf dem Reickstage wirklich verſchaffen zu koͤnnen.

Seit dieſer Zeit blieb es auch beſtaͤndig bei dieſer

Einſchraͤnkung .
Weit freier , und in der That ganz uneinge⸗

ſchraͤnkt konnte der Kaiſer geringere Standeserhöhun⸗

gen vornehmen , indem gemeiniglich mit der Erhen

bung in den Freihertn oder Grafenſtand nicht auch

zugleich die Aufnahme in irgend ein Reichscollegium
verbunden war . Noch weniger konnte ditſer Fall

ſtatt finden , wann der Kaiſer blos buͤrgerliche Per⸗

ſonen in den Adelſtand erhob . Doch wurde das Recht ,

ſolche Begnadigungen zu ertheilen , verſchiedenen

Reichsſtaͤnden , auch wohl andern Perſonen , wenn

ſie zu kaiſerlichen Hoſpfalzgrafen mit der ſogenannten

g' oͤßern Comitio ernannt waren , von den Kaiſern

wieder verliehen . Durch die kleinerxe Comiliv hinge⸗

gen wurde von den Kaiſern , oder von den Hofpfalz⸗

grafen nur ein Theil der in der goͤßern Comi iv be⸗

geiffenen Rech e wieder andern uͤbertragen , als , das

R cht

ee ) Reichs abſchied von 1654 . §. 197 .



112 Fünfzehntes Buch . Zweites Kapitel .

Recht , unehelich gebohrne zu legitimiren , Doktoren

der Rechte und der Medicin zu creiten , Notarien zu

ernennen , und dergleichen mehr . Durch die von dem

Kaiſer Ferdinand III . im Jahte 1650 dem Grafen

Chriſtian von Ranzow ertheilte Comitiv erhlelt ſelbi⸗

ger die Vollmacht , „ auf Manus und Welbsperſo⸗

nen , Edel und Unedel (allein Fürſten , Grafen , und

Freiherrn ausgenommen ) , jung und alt , ſo außer⸗

halb der heiligen Ehe gebohren ſeyn , ſie ſeynd gleich

von Ledigen , einem oder zweien ehelich Verheirathe⸗

ten : zu nahe geſtpten Befreundten oder Verſchwaͤ⸗

gerten : Geweihten , Conſecritten und Vovirten Per⸗

ſonen , oder aus andern , in Gelſt⸗ und Weltlichen

Rechten verbotenen und verfluchten Vermiſchungen ,
wie die alle ſaͤmmtlichen und beſonders geſchehen und

fuͤrgegangen , oder immer Namen haben moͤchten ,

zu legitimiren und ehrlich zu machen ; und mit der⸗

ſelben ihrer unſchuldigen Macul und Vermaͤhligung
der Unehelichen Geburt halber , zu diſpenſiren , ſolche

Macul und Vermaͤhligung von ihnen ganz aufzuhe⸗

ben , abzuthun und zu vertilgen , und ſie in ihre Eh⸗

re und Wuͤrde des ehelichen Standes zu ſezen und zu

erheben , alſo , daß denen . . . . ſolche ihre uneheli⸗

che Gebutt , weder in⸗noch außerhalb Gerichts , noch

ſonſten in ktine andere Weiſe , zu keiner Schmach

und Schande , fuͤrgehalten, noch ſie deren in einigen

Haͤndeln oder Sachen nicht entgelten , ſondern fuͤr

redlich gehalten, und zu allen Ehren , Wuͤrden, Aem⸗

tern ,
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tern , Zäͤnften, Handwerken , wie andere , ſo von

Vater und Mutter ehelich gebohren ſeyn , angenom⸗

men und zugelaſſen werden , und denſelben auch al⸗

ler und jeglicher Gnade , Freiheit , Vortheil , Recht ,

Gerechtigkeit , und gute Gewohnheit , mit Lehen und

Aemtern , anzunehmen und zu empfangen , und zu

tragen ; Lehen und alle Gerichte zu beſizen ; Uitheil

zu ſchoͤpfen; und Recht zu ſprechen ; in allen und

jeglichen Siaͤnden und Sachen faͤhig; des alles em⸗

pfaͤnglich ; und darzu tauglich und gut ſeyn ; auch ih⸗

te Vater , Muͤtter und Geſchlechte , Namen , Stand ,

Schild , Helm und Kleinod haben und fuͤhren; ſich

auch deren , zu allen ehelichen Sachen , nad ihrem

Willen und Wohlgsfallen , geb ' auchen ; auch aller

Erbſchaft es ſey durch Teſtament , lezten Willen ,

Doctationen ; odet ab intestato , und in alle an⸗

dere Wege , faͤhig zu ſeyn ; und dieſes alles und je⸗

des , ſammt und abſonderlich , freien , Gihrganden
und genießen dd ) . “

Das Schlimmſte war , daß die Hofpfalzgrafen
die in der kleinern Comitive begriffenen Rechte nicht

immer Perſonen vom Adel, oder Studirten , ſondern

zuweilen auch unſtudirten , und unwuͤrdigen Perſonen

übertragen . Zu Dresden hatte ein Hofpfalzgraf in

der eiſten Haͤlfte des achtz huten Jahrhunde ts ſo⸗

gar

dd ) Lünigs Reichsarchib Part , Special . Contin ,
II . Abtheil . IV. S . 102 .

Schmn . N. Oeſch. XXIV . 3. H
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gar einen Fleiſcher zum Notarius gemacht ee) . ⸗

Noch in der zweiten Haͤlfte deſſelben Jahrhunderts

ernannte ein gewiſſer Baron Voͤhlin, deſſen Vorfah⸗

ten von dem Kaiſer Siegmund mit der großen Co⸗

mitive fuͤr ſich , und ihre Nachkommlinge waren be⸗

gnadiget worden , einen Oeuliſten des Biſchofes von

Augsburg zum kaiſerlichen Hofpfalzgrafen , und er⸗

theilte ihm unter andern auch die Gewalt , die Doe⸗

torswuͤrde zu verleihen kl ) . Es iſt daher wohl kein

Wunder , daß endlich die Landesherrn auf ſolche

Mißbraͤucht aufmerkſam wurden , und hier und da

anfiengen , die Wirkſamkeit dieſes kaiſerlichen Reſer⸗

vatrechts in ihren Laͤndern zu hemmen . So wenig
eine wohlgeordnete Polizei in einem Staate dulden

kann , daß Beutelſchneider , Diebe und Moͤrder im

Lande herumgehen , und ungehindert ihr Handwerk
treiben ; ſo wenig kann es einem Landesherrn gleich⸗
gultig ſeyn , wenn von einem Hofpfalzgrafen ein un⸗

wiſſender , oder ein Menſch von einem ſchlechten
Character zum oͤffentlichen Notar ernannt , und da⸗

durch bevollmaͤchtiget wird . Urkunden zu verfaͤlſchen,
oder verfaͤlſchte, die man ihm unterſchiebt , fuͤr aͤcht

zu erklaͤren; oder wenn irgend ein von einem Pfalz⸗
grafen zum Doctor der Arzneikunde erhobener Quak⸗

ſalber mit ſeinen Larativen und Mixturen unter dem

5 Pub⸗

ce ) Püttees hiſtoriſche Entwikelung der heutigen
Staatsverfaſſung des deutſchen Reichs . Th . III .
S . 265 .

) Schlözers Staatsanzeiger Heft IV . S . 165 ff.
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Publikum herummordet . Zu Dresden machte wenfg⸗
ſtens die Erſcheinung eines Fleiſchers , als Notatius ,
einen ſo widrigen Eindruk , daß die Regierung da⸗

ſelbſt in einer Gengtalverordnung vom loten Fe⸗
bruar 1721 ernſtlich befahl , keine Notarien inGerich⸗
ten zuzulaſſen , die nicht ihrer Geſchiklichkeit wegen
von einer kurſaͤchſiſchen Juriſtenfaculiaͤt ein Atte⸗

ſtat aufzuweiſen haͤiten , und ſodann bei der Landes⸗

regierung immatriculirt ſeyen 8g ) . Eine aͤynliche
Verordnung war ſchon im Jahre 1713 in den kur⸗

braunſchweigiſchen Laͤndern ergangen .
Der weſtphaͤliſche Friede hatte in Anſehung det

kaiſerlichen Reſervate nichts entſchieden . Die Urſa⸗

che war , weil die kaiſerlichen Geſandten , als ſie auf
dem Friedenscongreß von den ſchwediſchen Miniſtern

aufgefordert wurden , die kaiſerlichen Reſervatrechte
beſtimmt anzugeben , Bedenken getragen hatten , die⸗

ſes zu thun hh ) . Einer zu gioßen Ausdehnung die⸗

ſer Rechte von Seite des Kaiſers wurde ſchon da⸗

durch vorgebeugt , daß den Reichsſtaͤnden ſowohl das

freie Stimmrecht auf den Reichstagen , als auch die

vollkommene Landeshoheit unwiderruflich zugeſichert

worden .

Außerdem blieb die Gewalt des Kaiſers ſowohl
in Ruͤkſicht auf das Reich uͤberhaupt , als in Hin⸗

n2 ſicht

38 ) Pütter loc cit, . S . 264 .
hh ) Meiern Acta pacis Westphaliae , Th . I . G.

Ii i
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ficht auf die einzelnen Laͤnder der Staͤnde in verſchie⸗

denen Stüken durch die Vorſchriften der goldenen
Bulle , der Wahlcapitulation , und der Reichsconſti⸗

tutionen jezt , wie zuvor , eingeſchraͤnkt. Ins Be⸗

ſondere wurde das von dem Kurfüiſten ſeit der Wahl

des Kaiſers Karl V. ausgeübte Recht , die Kaiſer vor

ihrer Kioͤnung jederzeit durch eine Wahleapitalation

zur Beobachtung gewiſſer Punkte zu verpflichten,
durch den weſtphäͤliſchen Frieden nicht nur uicht auf⸗

gehoben , ſondern vielmehr deutlich anerkannt . Die

Veranlaſſung dazu hatten die Fuͤrſten durch ihre Be⸗

ſchwerde gegeben , daß bisher die Kurfürſten in Ent⸗

werfung deiſelben einſeitig verfahren waren , und be⸗

ſonders in die Capitulation des Kaiſers Mathias ei⸗

nige Artikel eingeruͤkt hatten , worln ſie ſich gewlſſe

Vorrechte in Reichsſachen zueignen wollten . Ihr

Geſuch fand bei dem Friedenscongreß Unterſtuͤzung⸗

Allein bei aller Willfaͤhrigkeit , ihnen einen Antheil

bei der Abfaſſung der Capitulation zuzuerkennen , und

auf ſolche Art dieſes wichtige Geſchaͤft mehr zur all⸗

gemeinen Angelegenheit des Reiches zu machen ,

wurde auf dem Congreß doch nichts formlich entſchie⸗
den , ſondern der Entwurf einer beſtaͤndigen Wahlea⸗

pitulation mit Zuziehung aller Staͤnde auf den naͤch⸗

ſten Reichstag verwieſen ii ) . Auf dieſem Reichsta⸗

ge wurde jedoch ſo wenig etwas uͤber dieſe Sache vui⸗

handelt , als auf dem Friedenscongreß zu Oönabruͤk .
8

11) Instrum . Pacs Osnabrug Art , VIII . . 5.
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Utber dieſem Zaudern erwachte in den Fuͤrſten das

Mißtrauen in einem ſo hohen Grade , daß ſie im Jah⸗
te 1662 ſogar ein beſondere Furſtenverein zut Auf⸗

rechthaltung ihter Gerechtſamen miteinander ſchloſ⸗
ſen . Auf dem Reichstage vom Jahre 1663 gab man

endlich ihrem dringenden Verlangen Gehor , und den

Entwurf einer beſtaͤndigen Wahlcapitulation wurde

im folgenden Jahre daſelbſt in Berathſchlagung ge⸗
nommen . Es erhoben ſich aber bald ernſtliche Steel⸗

igkeiten , welche den Fortgang dieſes Geſchaͤfts auf

lange Zeit hemmten , indem beide Theile ſich uͤber

den Eingang und Schluß derſelben , worin die Kur⸗

furſten ſich das Recht , neue Zufaͤze einzurüͤken , vor⸗

behalten wollten , nicht vereinigen konnten . Erſt im

Jahre 1709 wurden die Unterhandlungen üͤber dieſen

Gegenſtand aufs Neue angeknuͤpft , und im Jahre

1711 kam es endlich zu einem vollkommenen Schluß .
Seit dieſer Zeit ſtand es den Kurfuͤrſten nicht mehr

frei , uͤber gemeine Reichsgeſchaͤfte , oder gemein⸗
ſchafiliche Gerechtſamen ſaͤmmtlicher Reichsſtaͤnde

einſeitig zu capituliren , oder in der verglichenen be⸗

ſtaͤndigen Wahleapitulation ohne Bewilligung der

uͤbrigen Staͤnde etwas zu ändern , oder durch die Ca⸗

pitulation andern Reichsgeſezen , und Gerechtſamen
der Staͤnde Abbruch zu thun .

Nicht minder waren die Fuͤrſten auf die im

Reiche ſeit langer Zeiteingeriſſene Gewohnheit , noch

bei Lebzeiten der Kaiſer die Nachfolger derſelben un⸗

ter
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ter dem Titel roͤmiſcher Koͤnige zu waͤhlen , und zwar

um ſo mehr aufmerkſam geworden , da die elbe mit

gutem Grund als das Mittel betrachtet werden konn⸗
te , die Kaiſerwuͤrde beſtaͤndig bei einem und demſel⸗

ben Hauſe zu erhalten . Wenigſtens glaubten viele ,

daß nicht am beſten gerathen ſey , wenn die Entſchei⸗

dung der Frage , ob eine neue Koͤnigswahl ndthig

ſey , blos der Willkuͤhr einiger wenigen , naͤmlich der

Ku furſten allein überlaſſen bleibe , die eben darum ,

weil ihre Zahl geringe iſt , leichter gewonnen werden

können , als das ganze Reich . Wiæklich ſchien ,

wenn die Ernennung eines Nachfolgers noch bei Leb⸗

zeiten des Kaiſers , und zwar eines Nachfolgers von

ſeiner eigenen Familie , zur Regel gemacht wuͤrde ,

der Name elnes Wahlteiches , den Deutſchland fühl⸗

te , nicht viel mehr zu ſeyn , als ein leerer Titel .

Man darf ſich daher nicht wundern , daß die Fuͤrſten

ſich dagegen regten . Auch dieſes Geſuch wurde von

den Bevollmaͤchtigten der ftemden Maͤchte auf dem

Friedenscongreß unterſtäzt ; aber auch dieſes blieb

unentſchieden , und wurde dem nächſten Reichstag

uͤberlaſſen , auf welchem jedoch in Anſehung dieſes

Gegenſtandes eben ſo wenig zu Stand kam , als in

Anſehung der Wahlcapitulation uͤberhaupt . Viel⸗

mehr ſezie der Kaiſer Ferdinand III . im Jahre 1653

noch die Wahl Ferdinands IV . zum roͤmiſchen Koͤni⸗

ge , und Leopold im Jahre 1690 die ſeines Sohnes

Joſeph durch . Erſt im Jahre 1711 , da ein Ver⸗

gleich
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gleich wegen elner beſtaͤndigen Wahlcapitulatfon zu
Stand kam , ſahen die Fürſten ihren Wunſch auch in

Anſehung dieſes Punktes erfüllt , aber freilich nur

zum Theile . Der Schluß , uͤber welchen beide hoͤhe⸗
re Reichscollegien ſich miteinander verglichen gieng

dahin , „ daß die Kurfuͤrſten bei Lebzeiten des Kaiſers
nicht leichtlich zur Wahl eines roͤmiſchen Koͤnigs
ſchreiten ſollten , es waͤre dann , daß der regierende
Kaiſer ſich aus dem Reiche begeben , und beſtaͤndig,
oder allzulange ſich auswaͤrts aufhalten wollte , oder

derſelbe wegen hohen Alters , oder beharrlicher Un⸗

paͤßlichkeit der Regierung nicht mehr vorſtehen koͤnn⸗

te , oder ſonſt eine andere weite hohe Nothdurft , da⸗
ran des Reichs Conſervation und Wohlfahrt gelegen ,
es erforderte , noch bei Lebzeiten des Kaiſers einen

romiſchen Koͤnig zu waͤhlen. “ Die Entſcheidung der

Frage , ob die Wahl eines roͤmiſchen Koͤnkgs in die⸗

ſem , oder jenem Falle nothwendig ſey , blieb alſo

doch noch immer den Kurfürſten allein uͤberlaſſen ,
folglich die vornehmſte Beſorgniß der Fuͤrſten unge⸗
hoben .

Eine andere Frage , welche bei den weſiphaͤli⸗
ſchen Friedenshandlungen aufgeworfen , deren Ent⸗

ſcheidung aber gleichfalls auf den naͤchſten Reichstag
verwieſen worden , ob naͤmlich der Kaiſer das Recht
habe , einen Reichsſtand für ſich allein , und ohne

Einwilligung des Reiches in die Acht zu erklaͤren ,

und ihm durch ſie alle Reichslehen , Aemter und

Wür⸗
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Wuͤrden zu entziehen , wurde gleichfalls erſt im Jah⸗

re 1711 erlediget . In wie weit ſich das Reich die

Einſicht und Einwilllgung in dieſer wichtigen Sache

vorbehalten habe , werden wir weiter unten ſehen .
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